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1. Sach- und Rechtslage:
Der Planentwurf wird in der vorliegenden Fassung beschlossen und der Begründungsentwurf 
wird gebilligt. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 23 der Stadt 
Altentreptow „Altentreptow Ost“ und der Begründung öffentlich auszulegen und die 
beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu 
benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können.    
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB holt die Verwaltung oder ein gemäß § 4b BauGB beauftragter 
Dritter die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu 
Planentwurf und Begründung ein, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann.

Rechtliche Grundlage:
§ 2 Absatz 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden
§ 3 Absatz 2 BauGB - öffentliche Auslegung
§ 4 Absatz 2 BauGB - Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange
§ 13a BauGB            - beschleunigtes Verfahren

2. Beschlussvorschlag:
1. Der Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 23 der Stadt Altentreptow „Altentreptow 

Ost“ gemäß § 13a BauGB wird in der vorliegenden Fassung vom Mai 2018 
beschlossen. Der Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 23 der Stadt Altentreptow „Altentreptow Ost“ 
mit der Begründung ist nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die 
beteiligten Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort 
und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
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zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.    

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.

Anlage/n:
Bebauungsplanentwurf mit Stand Mai 2018
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Der Stadt Altentreptow obliegt aufgrund der zentralörtlichen Funktion ei-
nes Grundzentrums gemäß RREP M-S die Aufgabe, vorhandene Siedlungs-
strukturen um zusätzliche Entwicklungsflächen zu verdichten. Dabei gilt es, 
die Funktionen der Daseinsvorsorge mit Bedeutung für die Wirtschafts- 
und Siedlungsentwicklung, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Stadtgebiet zu stärken. 

In diesem Zusammenhang liegen der Stadt Altentreptow bereits konkrete 
Investitionsabsichten für die Entwicklung der zentrumsnahen Siedlungs-
strukturen nördlich des Ganzkower Weges als Grundlage für die Ansiedlung 
von Investoren und Bauwilligen im östlichen Stadtgebiet Altentreptows vor. 

Im Sinne von § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen so weit wie möglich vermieden werden. Vorliegend soll sich der Stör-
grad der Nutzungen von einem allgemeinen Wohngebiet südlich des Pla-
nungsraumes über ein urbanes Gebiet bis hin zu den gewerblichen Nutzun-
gen östlich und nördlich des Geltungsbereiches in einem wechselseitigen 
verträglichen Maß entwickeln. Dabei gilt es, den bestehenden Gewerbebe-
trieben über die Bestandssicherung hinaus angemessene Entwicklungsopti-
onen zu ermöglichen und gleichzeitig den Schutzanspruch vorhandener 
sowie geplanter Wohnnutzungen zu wahren.  

Mit dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23 „Altentrep-
tow Ost“ ist die Festsetzung eines urbanen Gebietes gemäß § 6a BauNVO 
im Vernehmen mit der Errichtung eines Wohn- und Gewerbequartiers, in 
dem die Wohnnutzung den Schwerpunkt bilden soll.  

Unterstützt durch die hervorragende Verkehrsanbindung der Kreisstraße 
MSE 65 als Siedlungsachse entsteht also eine besonders attraktive Lage, 
die mit Verweis auf die Zulässigkeiten innerhalb urbaner Gebiete auch der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und ande-
ren Einrichtungen dienen kann. 

Entsprechend hat die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow in öffentli-
cher Sitzung am 20.02.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23 
"Altentreptow Ost" beschlossen.  
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Anwendungsvoraussetzung § 13a BauGB  

Der oben beschriebene Planungsraum ist unmittelbar dem im Zusammen-
hang bebauten Stadtgebiet der Stadt Altentreptow zuzuordnen. Der Gel-
tungsbereich wird nördlich und westlich durch die Gewerbeflächen eines 
Bauunternehmens sowie einer Logistik-Firma und südlich durch die Wohn-
bebauungen des Ganzkower Weges eingefasst. Planungsziel ist die Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung von Flächen als Maßnahme der 
Innenentwicklung. Der Planungsraum ist als wirtschaftliche Konversionsflä-
che einer vormals gewerblichen Nutzung durch einen hohen Vorversieg-
lungsgrad gekennzeichnet.  

Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens soll der Bebauungsplan somit 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt 
werden. 

Für den vorliegenden Fall darf das beschleunigte Verfahren angewendet 
werden, weil in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 
BauNVO eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. b) 
BauGB genannten Schutzgüter, Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung sowie Europäischer Vogelschutzgebiete sind durch die beabsichti-
gen Festsetzungen nicht zu befürchten. Hier ist auf die außerordentliche 
Vorprägung des Standortes zu verweisen. 

Die Zulassung eines Vorhabens mit der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht ist nicht geplant. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

Aus diesem Grund wird unter anderem keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB durchgeführt. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I. S 3634) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 
2009 (BGBl. l S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)  

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 
NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 431, 436)  

o Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung  

 
2.2 Planungsgrundlagen 

o Lage- und Höhenvermessung des Vermessungs- und Ingenieurbüros 
Dipl.-Ing. (FH) Friedhelm Bock vom 04.07.2017 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maß-
stab 1:1.000 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 1,6 ha. Er 
erstreckt sich auf die Flurstücke 249/37 (tlw.), 249/38 (tlw.) und 249/40 
(tlw.) der Flur 4 innerhalb der Gemarkung Altentreptow. 
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4. Vorgaben übergeordneter Planungen  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung. Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete 
und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vor-
gaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 
vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren 
besteht eine Anpassungspflicht. Bei den Grundsätzen der Raumordnung 
handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nach-
folgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.  

Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungs-
pflicht. Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Altentreptow ergeben 
sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
aus folgenden Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 
Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 15 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBI. S. 2808)   

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. 
Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO-M-V) vom 15. Juni 
2011  (GVOBl. M-V 2011, S. 362) 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür 
sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Ent-
wicklung und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu 
beurteilen. In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des 
Baugebietes, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren 
Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.  
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Folgende Ziele der Raumordnung sind für den Bebauungsplan zu berück-
sichtigen (Berücksichtigungspflicht): 

Ziel 4.1 LEP M-V: In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenzia-
le sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen.  

Ziel 3.2.3 (1) RREP MS: Die Stadt Altentreptow ist ein Grundzentrum der 
Planungsregion.  

Ziel 4.1 (1) RREP MS: Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die Zentra-
len Orte und Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren.  

Die Festlegungskarte des LEP M-V sowie das RREP MS enthält für den vor-
gesehenen Geltungsbereich keine Festlegungen in Form von Vorranggebie-
ten. 
 

Grundsätze der Raumordnung unterliegen dem planerischen Abwägungs-
gebot. Sie sind für die Aufstellung des Bebauungsplans zu beachten. 

Grundsatz 3.2.3 (2) RREP MS: Die Grundzentren der Planungsregion 
Mecklenburgische Seenplatte sollen als überörtlich bedeutsame Wirt-
schaftsstandorte gestärkt werden, Arbeitsplätze für die Bevölkerung ihres 
Nahbereichs bereitstellen und zur Sicherung von Einrichtungen zur Da-
seinsvorsorge insbesondere in den Ländlichen Räumen beitragen. 

Grundsatz 4.1 (2) RREP MS: Der Nutzung erschlossener Standortreser-
ven, der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete ist in 
der Regel Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräu-
men. 

Innerhalb des RREP MS wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und innerhalb des LEP M-V als Vorbehalts-
gebiet Tourismus dargestellt. 

Grundsatz 3.1.4 (1) RREP MS: In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsräume) soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirt-
schaftlicher Produktionsfaktoren und - stätten, auch in den vor- und nach-
gelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies 
ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnah-
men und Vorhaben besonders zu berücksichtigen. 

Grundsatz 4.6 (4) LEP M-V: In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll 
der Sicherung der Funktion für Tourismus und Erholung besonderes Ge-
wicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raum-
bedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzun-
gen und denen des Tourismus selbst besonders zu berücksichtigen. 
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Große Bereiche des Planungsraums sind versiegelt. Für den Tourismus und 
die Landwirtschaft hat der Standort auf Grund der hohen Versiegelung kei-
ne Bedeutung.  

Nach derzeitigem Rechtsstand ist davon auszugehen, dass die von der 
Stadt Altentreptow formulierten Planungsabsichten den Zielen und Grunds-
ätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht widersprechen.  
 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördenverbindliches Hand-
lungsprogramm einer Stadt. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswir-
kungen im Verhältnis zum Bürger nach außen. Dennoch bildet er die 
Grundlage des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB.  

Im beschleunigten Verfahren ermöglicht § 13a Abs. 2 Nr. 2 der Stadt von 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans abzuweichen, ohne das der 
Flächennutzungsplan in einem gesonderten Verfahren geändert werden 
muss. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow wird 
der Geltungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Im Wege der Berichti-
gung wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als gemischte Bauflä-
che dargestellt.  

 

 

5. Beschaffenheit des Plangebietes  

Der Geltungsbereich befindet sich im Osten der Ortslage Altentreptow. Er 
wird von der nördlich verlaufenden Kreisstraße MSE 65 über eine vorhan-
dene Zufahrt erschlossen. Im westlichen Bereich der Zufahrtsstraße befin-
det sich ein Trafohäuschen.  

Insgesamt ist der östliche Bereich des Planungsraums nahezu gänzlich ver-
siegelt. In diesem Bereich stehen die Gebäudereste einer großen Halle. Die 
an diese Ruine angrenzenden Flächen sind großflächig mit Betonplatten 
versiegelt. Nordwestlich schließen ein kleineres Gebäude sowie Unterstän-
de an die versiegelte Fläche. Der westliche Bereich des Plangebietes ist 
zum Teil mit Bauschutthalden überdeckt. Dieser Bereich wurde ehemals als 
Lagerplatz genutzt (s. Abbildung 1). Der gesamte Geltungsbereich weist 
demnach eine deutliche anthropogene Vorprägung auf. Ruderale Stauden-
fluren dominieren den Vegetationsbestand. 
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Nördlich grenzen Gehölzstrukturen den Planungsraum ab. 

Ausgehend von der östlichen Plangebietsgrenze fällt das natürliche Gelän-
de um etwa 4 m in Richtung Westen ab. Die Bauschuttaufschüttungen füh-
ren zu einer unnatürlichen Bewegtheit des Geländes.  

Im Norden und Osten schließen Hallen und Gebäude des Bauunternehmen 
Tollensebau Altentreptow GmbH an den Geltungsbereich. Westlich des Gel-
tungsbereichs befindet sich ein permanentes Kleingewässer und südlich 
befinden sich Wohnbebauungen.  

 

Abbildung 1: Luftbild des Geltungsbereichs aus dem Jahr 2007 (Quelle: Google Earth 2018) 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept 

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine städtebauliche Ordnung gemäß 
den in § 1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgeführten Planungsleitsätzen zu gewähr-
leisten.  

Der Siedlungsflächenbedarf ist primär innerhalb der bebauten Ortslagen 
durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie Umnutzung und Ver-
dichtung von Siedlungsflächen abzudecken. Diesem Sachverhalt wird mit 
dem geplanten Vorhaben besonders Rechnung getragen.  

Entsprechend wird die erstmalige Flächeninanspruchnahme von unbelaste-
ten Freiräumen an anderer Stelle vermieden.  

Mit seiner hervorragenden Infrastruktur, der günstigen Erschließung sowie 
der naturnahen Lage ist der in Rede stehende Planungsraum als zukunfts-
fähiger Wohnstandort im östlichen Stadtgebiet Altentreptows anzusehen 
und aufgrund der Lage und der im Umfeld vorhandenen gewerblichen Nut-
zungen soll über die Wohnnutzung hinaus die Möglichkeit bestehen, dass 
ein bestimmter Anteil für gewerbliche Nutzungen zur Verfügung steht. 

Das städtebauliche Konzept sieht den Erhalt der im Norden vorkommenden 
Gehölzstrukturen vor.  

 

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Geplant ist die Festsetzung eines urbanen Gebietes gemäß § 6a BauNVO. 

Abweichend zu Mischgebieten muss in urbanen Baugebieten die Nutzungs-
mischung nicht gleichgewichtig sein. Ausgeschlossen ist aber, dass eine 
der Hauptnutzungsarten keine Bedeutung hat. Sowohl die Wohnnutzung 
als auch die gewerbliche Nutzung muss innerhalb des urbanen Gebietes 
eine prägende Funktion haben. 

Die Zielstellung der Stadt Altentreptow beinhaltet eine Nutzungsmischung 
im Verhältnis von mindestens zwei Drittel Wohnen und maximal ein Drittel 
Gewerbe, wobei für die gewerbliche Ausrichtung keine produzierenden oder 
verkehrsintensiven Betriebe gewollt sind. 

Vorliegende Investitionsabsichten umfassen die Erschließung von bis zu 13 
Grundstücken, die mit Grundstücksgrößen von 700 - 1.100 m² und der Zu-
lässigkeit von maximal zwei Vollgeschossen bis zu einer Gesamthöhe von 
acht Metern beste Voraussetzungen für die oben angesprochene Nut-
zungsmischung bieten.  
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Diese Festsetzungssystematik ermöglicht sowohl den Bau eines klassischen 
eingeschossigen Hauses mit Satteldach und einer Dachneigung von maxi-
mal 50° als auch einer zweigeschossigen Stadtvilla mit einer Dachneigung 
von bis zu 25°.  

Abweichend von den Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der bau-
lichen Nutzung nach § 17 BauNVO wird für das urbane Gebiet eine Grund-
flächenzahl von 0,35 festgesetzt.  

Folgende Festsetzungen werden getroffen: 

1. Das urbane Gebiet (MU) dient dem Wohnen sowie der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrich-
tungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Der Anteil von 
70 % der Geschossfläche für die Wohnnutzung darf nicht unterschrit-
ten werden. 

Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzel-
handelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke. Ausnahmen im Sinne von § 6a Abs. 3 
BauNVO sowie produzierende oder verkehrsintensive Gewerbebetrie-
be sind unzulässig. 

2. Die Grundflächenzahl wird für das urbane Gebiet MU gemäß § 17 Ab-
satz 1 BauNVO auf 0,35 begrenzt.  

3. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO auf 
8,00 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt gelten die innerhalb der 
Planzeichnung Teil A vorhandenen Höhen in Metern über NHN im Be-
zugssystem DHHN1992. 

 
 
6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur           

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Wertgebende Gehölzflächen sollen in das Gesamtkonzept integriert wer-
den.  

1. Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Gehölzfläche zu 
erhalten und zu ergänzen. 
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6.4 Örtliche Bauvorschriften  

Städte und Gemeinden haben aufgrund der Befugnis, „örtliche Bauvor-
schriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungs-
pflege tätig zu werden.  

Für den vorliegenden Bebauungsplan werden keine örtlichen Bauvorschrif-
ten erlassen. 

 

6.5 Umweltprüfung  

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB kann für den vorliegenden Bebauungs-
plan das beschleunigte Verfahren angewendet werden.  

Die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 
1 BauGB gelten entsprechend. Im vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 
Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung abgesehen. Eine Beeinträch-
tigung der Schutzgüter ist durch die beabsichtige Planung nicht zu befürch-
ten.  

Vermeidung und Minimierung 

Grundsätzlich muss die Baufeldfreimachung durch eine ökologische Baube-
treuung begleitet werden. Das dazu geeignete fachkundige Personal ist der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
vorab anzuzeigen. Von der großen Halle im Osten des Plangebietes sind 
ausschließlich die Grundmauern vorhanden, sodass hier eine Besiedlung 
durch Gebäudebrüter und Fledermäuse als unwahrscheinlich anzusehen ist.  

Für die anderen Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs ist unmittelbar 
vor den Abrissarbeiten zu prüfen, ob sich Brutaktivitäten von Gebäudebrü-
tern eingestellt haben. In diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Be-
endigung der Brutperiode durchzuführen und entsprechende Ersatzhabitate 
in Form von Nistkästen herzustellen.  

Darüber hinaus sind die Abbruchgebäude aufgrund potenziell vorhandener 
Tagesquartierseigenschaften für Fledermäuse unmittelbar vor den Ab-
brucharbeiten durch einen anerkannten Fachgutachter hinsichtlich einer 
Besiedlung zu kontrollieren, wenn Gebäudeabbrüche zwischen März und 
Oktober erfolgen sollen. Die Ergebnisse sind der unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte unmittelbar mitzutei-
len. 

Sofern Besiedlungen der Gebäude als Schlafplatz festgestellt werden, sind 
vor den Abrissarbeiten Fledermauskästen bzw. -bretter als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen an geeigneten Bäumen oder Gebäuden innerhalb 
des Plangebietes zu installieren.  
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Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate für Fledermäuse in 
einem räumlichen Zusammenhang geschaffen. Unter Einhaltung dieser 
Maßnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale Popu-
lation ableiten. 

Sofern Gehölze beseitigt werden müssen, sind diese gemäß § 39 Abs. 5 
BNatSchG zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar zu fällen.  

Bei bauvorbereitenden Maßnahmen sowie der eigentlichen Bauzeit während 
den Wanderzeiten von Amphibien ist das Einwandern in die Baufelder 
durch die Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes entlang der östlichen 
Plangebietsgrenze zu verhindern.   
 
 
6.6 Verkehr 

Für den Geltungsbereich und die hier zulässigen Nutzungen ist eine ver-
kehrliche Erschließung über die Kreisstraße MSE 65 und eine vorhandene 
Zufahrt sichergestellt.   
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7. Immissionsschutz 

Nach § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so 
weit wie möglich vermieden werden. Dieses Vorsorgeprinzip dient sowohl 
dem Schutz vorhandener störintensiver Nutzungen gegen heranrückende 
schutzbedürftige Nutzungen, als auch der unmittelbarem Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für störempfindliche Nutzungen. 

Insbesondere für die nördlich und westlich angrenzenden Gewerbebetriebe 
soll über die Bestandssicherung hinaus eine angemessene Entwicklungsop-
tion bleiben. Geplante Wohnnutzungen innerhalb des Bebauungsplangebie-
tes haben dem gegenüber einen Anspruch darauf, von allen erheblichen 
Störungen, insbesondere Immissionen, freigehalten zu werden, die ein ru-
higes und gesundes Wohnen stören, beeinträchtigen oder erheblich beläs-
tigen können.  

Die relevanten Anforderungen an den zu gewährleistenden Lärmschutz im 
Rahmen der Bauleitplanung werden durch die DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ sowie die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm) konkretisiert.  

Danach sind hinsichtlich der schutzbedürftigen Wohnnutzung für urbane 
Gebiete Immissionsrichtwerte Tags von 63 dB (A) und nachts 45 dB (A) für 
dieses Gebiet einzuhalten. 

Die durch die öko – control GmbH durchgeführte Schallimmissionsprognose 
vom 08.05.2018 ergab, dass aufgrund der Unterschreitung der Immissi-
onsricht- und Grenzwerte urbaner Gebiete eine Einstufung als urbanes Ge-
biet möglich ist. Zur Beurteilung der angrenzenden Gewerbe- und Misch-
gebiete lagen keine schalltechnischen Informationen vor. Für diese Gebiete 
wurden Flächenschallleistungspegel iterativ berechnet. Auch die östlich be-
findlichen Windkraftanlagen wurden beachtet. In Absprache mit dem LUNG 
und der neuen Berechnungsmethode des LAI wurden diese mit 38 dB(A) 
berücksichtigt. Die Untersuchungen zeigten, dass der Beurteilungspegel 
des Gewerbelärms angrenzender Emittenten die Immissionsrichtwerte ur-
baner Gebiete um bis zu 9 dB (A) unterschreitet. 

Auch in Bezug auf den Verkehrslärm zeigten die Berechnungsergebnisse 
eine Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte um bis zu 19 dB (A). Zur 
Beurteilung des Verkehrslärms nach DIN 18005 wurde der Verkehr der 
Straßen Siedenbollentiner Chaussee und Neddeminer Straße (L35) zugrun-
de gelegt. Die Schallimmissionsprognose ist als Anlage der Begründung 
beigefügt. Die ermittelten Werte innerhalb der Schallimmissionsprognose 
ergaben somit eine deutliche Unterschreitung der für urbane Gebiete ein-
zuhaltenden Immissionsrichtwerte. Die angrenzenden Gewerbebetriebe 
werden somit nicht in ihrer Entwicklung eingeschränkt.  
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8. Wirtschaftliche Infrastruktur 
8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Für die Entwicklung der im Geltungsbereich zulässigen Nutzungen ist eine 
Anpassung des im Planungsraum bestehenden Versorgungsnetzes mit 
Wasser, Abwasser oder Energie erforderlich. Die Anschlusspunkte für die 
Ver- und Entsorgung des Grundstückes werden nach Antragstellung örtlich 
festgelegt.  

Geplante Gebäude innerhalb des urbanen Gebietes sind an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung und Schmutzentwässerung anzuschließen (An-
schluss- und Benutzungszwang).  

Gemäß der Wasser- und Abwasserabgabensatzung unterliegen die Grund-
stücke im Geltungsbereich der Beitragspflicht. 

Der Leitungsbestand ist während der gesamten Bauphase den Vorgaben 
der jeweiligen Leitungsträger entsprechend zu sichern. Eine Überbauung 
ist ausschließlich nach Zustimmung des Rechtträgers zulässig. 

Anfallendes Regenwasser ist entstehungsnah einer Versickerung zuzufüh-
ren. 
 
8.2 Gewässer 

Südlich verläuft ein verrohrte Gewässer II. Ordnung teilweise innerhalb 
des Planungsraums. Die Baugrenze hält einen Abstand von 5m zum Ge-
wässer ein.  

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 
8.3 Telekommunikation 

Im betroffenen Plangebiet sind derzeit keine Telekommunikationslinien 
(TK-Linien) der Deutschen Telekom AG vorhanden.  

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom AG so früh 
wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu be-
achten.  
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8.4 Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 
von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige 
geordnete Abfallentsorgung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung ist 
durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens anfallende Bo-
denaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß den Technischen 
Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu-
geführt wird. Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefun-
dene Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.  

 
8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein 
geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen ge-
schaffen.  

Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
gilt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. 

Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn ge-
messen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr 
für den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis 
zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden 
kann (DIN 14090). 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist gem. dem Arbeitsblatt W 405 
(Februar 2008) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW) für mind. 2 Stunden eine Löschwassermenge von mind. 1.600 
l/min (96 m³/h) in maximal 300 m Entfernung zu gewährleisten.  
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9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 
 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als 
Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten 
sind. 
 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraums 
keine Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998, zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V, S. 
383, 329), die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichti-
gen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes 
für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand 
zu erhalten.  

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erken-
nen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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